
Teil 3

Zwischenbericht zum Sachstand der Petitionsbearbeitung
Stand: vom 04. März 2020

Kommunale Ebene / Kreis Limburg-Weilburg

1. Verfahrenssachstand /Kommunalaufsichtsbeschwerde, Eingabe vom 27.01.2020

Betreff => „Beschwerde an die Kommunalaufsicht wegen Nichtbescheidung der 
Stadtverordnetenversammlung Bad Camberg über die Petition 'Rettet die Linde vor dem 
Bahnhof Bad Camberg!' vom 27.01.2020“

Meine Kommunalaufsichtsbeschwerde vom 27.01.2020 an den Kreistag umfasste die 
Prüfung der Kommunalaufsicht in deren Funktion sowohl als Rechtsaufsicht und auch 
als Fachaufsicht. 
Unmittelbar darauf erhielt ich per Email (Emailverkehr vom 27.01.- 29.01.2020 beigefügt) 
unter anderem folgende Informationen:
Das Ergebnis der Kommunalaufsicht deckt sich mit von der Stadt Bad Camberg 
zugeleitete Stellungnahme des Hessischen Städte- und Gemeindebundes. Es gäbe 
(sinngemäß) keinen Anspruch auf auf ein dokumentenechtes signiertes Schreiben über 
das Ergebnis der Bearbeitung der Kommunalaufsichtsbeschwerde, weder auf Papier, noch
signiertem Schreiben als PDF-Datei.

Es mutet seltsam an, dass im Landkreis Limburg-Weilburg Bürgen eine begründete 
Bescheidung um Rahmen einer Petition entsprechend GG Art. 17 / HV Art. 16 sowohl von
der Stadtverordnetenversammlung Bad Camberg als auch durch den Kreisausschuss des 
Landkreises Limburg-Weilburg verwehrt wird. Daher habe ich von mein Petitions- und 
Beschwerderecht gebraucht gemacht und den Landrat des Landkreis Limburg-Weilburg, 
Herrn Herrn Michael Köberle  - per Einwurfeinschreiben am 17.01.2020 - angeschrieben.

2. Verfahrenssachstand /Beschwerde über die Art der Bearbeitung der 
Kommunalaufsichtsbeschwerde, Eingabe vom 27.01.2020

Betreff => Petition / Beschwerde über die Art der Bearbeitung der 
Kommunalaufsichtsbeschwerde vom 29.01.2020, Schreiben vom 17.02.2020

In dem Schreiben bat ich Landrat Herrn Köberle: 

„Bitte veranlassen Sie, dass mir im Sinne GG Art. 17/HV Art. 16

1. ein verfahrensgültiges und verfahrensrechtlich überprüfbares signiertes Dokument 
mit einem begründeten Bescheid über die „Beschwerde an die Kommunalaufsicht wegen 
Nichtbescheidung der Stadtverordnetenversammlung Bad Camberg über die Petition 
„Rettet die Linde vor dem Bahnhof Bad Camberg!“  vom 27.10.2020 sowie 

2. die Stellungnahme des Vereins „Hessischer Städte- und Gemeindebund e.V.“ 
zugeleitet wird.“

Antwort 
des Landrat Herrn Michael Köberle

signiert am  26.02.2020
In dem Antwortschreiben vom 26.02.2020 teilte mir Herr Landrat Köberle mit, es sehe 
„keinen Grund, die Angelegenheit nochmals aufzugreifen.“ 

Die erbetene Stellungnahme, auf die sich alle berufen, wurde nicht beigefügt.

=> Gesamte Schriftwechsel (PDF-Dateien) zu Ihrer Kenntnisnahme hochgeladen.















Betreff: Fwd: AW: Kommunalaufsichtsbeschwerde / Pe��on „Re�et die Linde vor dem

Bahnhof Bad Camberg!“

Von: Fabiola Sommerhage <F.Sommerhage@web.de>

Datum: 29.01.2020, 11:41

An: dr.orth@limburg-weilburg.de

Kopie (CC): j.morschhaeuser@limburg-weilburg.de

Sehr geehrter Herr Dr. Orth,

wie angekündigt, habe ich heute vormittag mein Ergänzungsschreiben vom 28.01.2020 und auch
die Beschwerde vom 27.01.2020 - beides auf Papier mit Originalunterschrift - Ihnen per
Einwurfeinschreiben zugesandt.

In Ihrer E-Mail vom 29.01.2020/7:41 Uhr teilen Sie u.a. mit, dass sich Ihre rechtliche Bewertung
mit dem des Hessischen Städte- und Gemeindebundes deckt und den Schriftwechsel
abschließen.

Der Anlage Nr. 02 meiner Kommunalaufsichtsbeschwerde vom 27.01.2020 ist entnehmen: "Seit
Anfang Dezember 2019 bezieht sich der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung auf eine
Stellungnahme des Vereins „Hessischer Städte- und Gemeindebund e.V.“ (Datum unbekannt).
Mit Fristsetzung bis zum 17.01.2020 habe ich die Stellungnahme zur Einsichtnahme und
rechtlichen Prüfung angefordert. Die Übermittlung der Stellungnahme in Kopie wurde mir
verweigert."

Die entsprechende E-Mailanfragen mit Herrn Schaus und Herrn Vogel (17.12.19-15.01.20) mir
die Stellungnahme zukommen zu lassen, habe ich Ihnen als PDF-Datei umgewandelt und
beigefügt.

Auch wenn Sie mir mitteilten, dass für Ihr Amt die Bearbeitung der
Kommunalaufsichtsbeschwerde vom 27.01.2020 sowie der Schriftwechsel für Sie mit mir
abgeschlossen ist, so bitte ich Sie - zur Komplettierung meiner Unterlagen - höflichst um
Zusendung der Stellungnahme des Vereins „Hessischer Städte- und Gemeindebund e.V.“ (Datum
unbekannt) als PDF-Datei.

Mit freundlichen Grüßen

Fabiola Sommerhage

-------- Weitergeleitete Nachricht --------

Betreff:AW: Kommunalaufsichtsbeschwerde / Pe��on „Re�et die Linde vor dem Bahnhof

Bad Camberg!“

Datum:Wed, 29 Jan 2020 07:41:03 +0000

Von:Orth, Thomas <dr.orth@limburg-weilburg.de>

An:Fabiola Sommerhage <F.Sommerhage@web.de>

Guten Tag Frau Sommerhage,

der Anhörungsausschuss (vgl. hierzu Hessisches Ausführungsgesetz zur
Verwaltungsgerichtsordnung) hat sich mit der Angelegenheit nicht befasst. Dafür wäre
auch keine Grundlage gegeben gewesen. Mir ist unklar, warum Sie eine Verknüpfung
Ihrer Beschwerde mit der Tätigkeit des Anhörungsausschusses darstellen. Der Punkt
bedarf aber keiner Vertiefung.

Ich sehe auch kein Erfordernis, auf Ihre erneuten Ausführungen bzw. Ihre
Zusammenfassung unseres Telefonats einzugehen, fehlerhaftem Verständnis
entgegenzutreten, Aussagen richtigzustellen und Zusammenhänge zu erläutern. Allein



entscheidend ist, dass die Petition ihre Erledigung gefunden hat. Die Petition hatte das
Ziel „Rettet die Linde vor dem Bahnhof Bad Camberg!“. Dieses Ziel wurde nach Ihrer
Darlegung und nach aktueller Rückäußerung der Stadt erreicht. Die Linde wird demnach
nicht angetastet. Ich vermag keinen Anspruch Ihrerseits zu erkennen, dass die
Stadtverordnetenversammlung noch förmlich in der Sache zu entscheiden habe. Meine
rechtliche Bewertung deckt sich insoweit mit der des Hessischen Städte- und
Gemeindebundes.

Auch vermag ich keinen Anspruch Ihrerseits zu sehen, dass ich die Beurteilung Ihrer
Beschwerde in eine andere Form zu kleiden hätte. Sie hatten sich per Mail an die
Kommunalaufsicht gewandt und insoweit habe ich Ihnen auch auf diesem Wege
geantwortet.
Inhaltlich habe ich Ihre Beschwerde bewertet und Ihnen mein Ergebnis mitgeteilt. Dies
habe ich Ihnen auch telefonisch dargelegt und erläutert, dass es damit sein Bewenden
habe. Mag sein, dass Sie meine Auffassung nicht teilen; dies ändert aber nichts daran,
dass Ihre Beschwerde bearbeitet und beantwortet wurde.

Den Schriftwechsel schließe ich hiermit ab.

Freundliche Grüße
im Auftrag

Dr. Thomas Orth

Der Kreisausschuss des Landkreises Limburg-Weilburg
Der Landrat des Landkreises Limburg-Weilburg
Amt für Öffentliche Ordnung
Schiede 43
65549 Limburg
Telefon: 06431 296-431
Fax:        06431 296-391
E-Mail:  dr.orth@limburg-weilburg.de
Internet:  www.landkreis-limburg-weilburg.de

Besuchsadresse: Nebengebäude Gartenstraße 1, 65549 Limburg

Datenschutz:

Informa�onen zum Schutz personenbezogener Daten bei deren Verarbeitung durch den Landkreis Limburg-Weilburg nach Art. 13,

14 DS-GVO finden sich auf der Internetseite des Landkreises ( h�p://www.landkreis-limburg-weilburg.de/service

/—datenschutz.html ). Wir übersenden diese Informa�onen auf Wunsch in Papierform.

Hinweis:
Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese Nachricht irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten
Sie diese E-Mail.
Personen oder Organisationen, fuer die diese Information nicht bestimmt ist, ist es nicht gestattet, diese zu lesen, erneut zu uebertragen, zu
verbreiten oder anderweitig zu verwenden.

Von: Fabiola Sommerhage <F.Sommerhage@web.de>

Gesendet: Dienstag, 28. Januar 2020 20:19

An: Orth, Thomas <dr.orth@limburg-weilburg.de>

Cc: Morschhäuser, Jürgen <j.morschhaeuser@limburg-weilburg.de>

Betreff: Kommunalaufsichtsbeschwerde / Pe��on „Re�et die Linde vor dem Bahnhof Bad Camberg!“

Sehr geehrter Herr Dr. Orth,

bezugnehmend auf Ihre heutige E-Mail vom 28.01.2020/10:41 Uhr und das von Ihnen ohne

Verabschiedung unterbrochene Telefonat vom 28.01.2020/12:016 Uhr sende ich Ihnen - vorab -

mein Beschwerde-Ergänzungsschreiben vom 28.01.2020 als signiertes PDF-Dokument zu.

Da Sie mir heute telefonisch mitteilten, dass Ihre Verwaltungsbehörde "Kreisausschuss des



Landkreis Limburg-Weilburg" Beschwerden auf signierten PDF-Dokumente NICHT wie

Beschwerden auf Papier bearbeitet und ich demzufolge keinen Anspruch auf ein signiertes

Kreisschreiben auf Papier habe, sende ich Ihnen das heutige Schreiben vom 28.01.2020 

ergänzend auf dem Postweg zu.

Einer Bescheidung Ihrer Verwaltungbehörde (alternativ eine Sachstandsmittelung) über meine

Beschwerde vom 28.01.2020 sehe ich im normalüblichen 14-tätigen Bearbeitungszeitraum,

spätestens bis zum 13.02.2020, entgegen.

Mit freudlichen Grüßen

Fabiola Sommerhage

Petentin der Petition „Rettet die Linde vor dem Bahnhof Bad Camberg!“

https://www.openpetition.de/petition/online/rettet-die-linde-vor-dem-bahnhof-bad-camberg
--

Fabiola Sommerhage

Schulstraße 67

65520 Bad Camberg

Festnetz 06434/5318

Mailto: Fabiola@Sommerhage.de

---------------------------------------------------------------------------------

Diese E-Mail könnte vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen enth

Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten h

informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese E-Mail. Vielen

Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weite

-------- Weitergeleitete Nachricht --------

Betreff:WG: Pe��on „Re�et die Linde vor dem Bahnhof Bad Camberg!“

Datum:Tue, 28 Jan 2020 10:41:58 +0000

Von:Orth, Thomas <dr.orth@limburg-weilburg.de>

An:F.Sommerhage@web.de <F.Sommerhage@web.de>

Kopie (CC):Vogel, Jens-Peter (jens-peter.vogel@bad-camberg.de) <jens-peter.vogel@bad-camberg.de>,

Morschhäuser, Jürgen <j.morschhaeuser@limburg-weilburg.de>

Guten Tag Frau Sommerhage,

den von Ihnen übersandten Unterlagen war bereits zu entnehmen, dass eine Lösung für
die Linde gefunden worden war. Dies hat mir zwischenzeitlich auch Herr Bürgermeister
Vogel bestätigt.

Das Ziel der Petition wurde somit erreicht, was Ihnen bereits mit E-Mail vom 24. Oktober
2019 mitgeteilt worden war und wofür sich die Stadt Bad Camberg bei Ihnen auch
bedankt hatte. Fakt ist, dass die Linde nicht angetastet wird.
Die Petition hat sich inhaltlich folglich erledigt.

Die Angelegenheit wurde bereits auf Ebene des Magistrats bearbeitet und zum Ergebnis
geführt. Die Stadtverordnetenversammlung sah in Kenntnis des Sachverhalts
dementsprechend auch kein Erfordernis mehr, sich hiermit zu befassen.

Eine fehlerhafte Verfahrensweise der Stadt Bad Camberg kann ich nicht feststellen. Die
Eingabe wurde von der Stadt entgegengenommen, bewertet, das gewünschte Ergebnis
herbeigeführt und anschließend hierüber informiert.



Wie Sie dem Adressatenkreis entnehmen können, erhält auch Herr Bürgermeister Vogel
diese Mail.

Freundliche Grüße
im Auftrag

Dr. Thomas Orth

Der Kreisausschuss des Landkreises Limburg-Weilburg
Der Landrat des Landkreises Limburg-Weilburg
Amt für Öffentliche Ordnung
Schiede 43
65549 Limburg
Telefon: 06431 296-431
Fax:        06431 296-391
E-Mail:  dr.orth@limburg-weilburg.de
Internet:  www.landkreis-limburg-weilburg.de

Besuchsadresse: Nebengebäude Gartenstraße 1, 65549 Limburg

Datenschutz:

Informa�onen zum Schutz personenbezogener Daten bei deren Verarbeitung durch den Landkreis Limburg-Weilburg nach Art. 13,

14 DS-GVO finden sich auf der Internetseite des Landkreises ( h�p://www.landkreis-limburg-weilburg.de/service

/—datenschutz.html ). Wir übersenden diese Informa�onen auf Wunsch in Papierform.

Hinweis:
Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese Nachricht irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten
Sie diese E-Mail.
Personen oder Organisationen, fuer die diese Information nicht bestimmt ist, ist es nicht gestattet, diese zu lesen, erneut zu uebertragen, zu
verbreiten oder anderweitig zu verwenden.

Von: Orth, Thomas

Gesendet: Dienstag, 28. Januar 2020 09:17

An: 'F.Sommerhage@web.de' <F.Sommerhage@web.de>

Cc: 'Morschhäuser, Jürgen'; 'Steger, Stephan-LM-Amt30-FD3010-(s.steger@limburg-weilburg.de)'

Betreff: Pe��on „Re�et die Linde vor dem Bahnhof Bad Camberg!“

Guten Tag Frau Sommerhage,

Ihre Mail vom 27. Januar 2020 habe ich erhalten.

In der Angelegenheit wird die Stadt Bad Camberg um Stellungnahme gebeten. Sobald
mir diese vorliegt, komme ich auf die Sache zurück.

Freundliche Grüße
im Auftrag

Dr. Thomas Orth

Der Kreisausschuss des Landkreises Limburg-Weilburg
Der Landrat des Landkreises Limburg-Weilburg
Amt für Öffentliche Ordnung
Schiede 43
65549 Limburg
Telefon: 06431 296-431
Fax:        06431 296-391
E-Mail:  dr.orth@limburg-weilburg.de
Internet:  www.landkreis-limburg-weilburg.de



Besuchsadresse: Nebengebäude Gartenstraße 1, 65549 Limburg

Datenschutz:

Informa�onen zum Schutz personenbezogener Daten bei deren Verarbeitung durch den Landkreis Limburg-Weilburg nach Art. 13,

14 DS-GVO finden sich auf der Internetseite des Landkreises ( h�p://www.landkreis-limburg-weilburg.de/service

/—datenschutz.html ). Wir übersenden diese Informa�onen auf Wunsch in Papierform.

Hinweis:
Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese Nachricht irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten
Sie diese E-Mail.
Personen oder Organisationen, fuer die diese Information nicht bestimmt ist, ist es nicht gestattet, diese zu lesen, erneut zu uebertragen, zu
verbreiten oder anderweitig zu verwenden.

-------- Weitergeleitete Nachricht --------

Betreff:Kommunalaufsichtsbeschwerde / Pe��on „Re�et die Linde vor dem Bahnhof Bad

Camberg!“

Datum:Mon, 27 Jan 2020 15:32:33 +0100

Von:Fabiola Sommerhage <F.Sommerhage@web.de>

An:30.10@limburg-weilburg.de

Sehr geehrter Leiter des Fachdienst 'Grundsatzangelegenheiten, Aufsicht und Allgemeine
Ordnung' des Landkreises Limburg Weilburg Herr Morschhäuser,

in meiner Funktion als Petentin (Wortführerin) habe ich seit 3 Monaten kein einziges

Schriftstück und auch keinen begründeten Bescheid Stadtverordnetenversammlung Bad

Camberg erhalten.

Daher sehe ich mich und die Petitionsmitzeichner (1.546 Menschen, davon 885 aus Bad
Camberg) durch die Stadtverordnetenversammlung Bad Camberg in unseren Rechten verletzt
sowie das Petitionprozedere entsprechend unserer Hessischen Landesverfassung Artikel 16
(wortgleich mit Grundgesetz Artikel 17) nicht gewürdigt!

„Nach Art. 16 HV (wortgleich mit Art. 17 GG) kann sich jedermann schriftlich mit Bitten und
Beschwerden an die Volksvertretung, aber auch an jede andere hessische Verwaltungsbehörde
wenden, wobei ein Anspruch auf begründeten Bescheid in angemessener Zeit besteht.
Dieses Petitionsrecht gewährleistet den freien Zugang zu der Volksvertretung und allen Behörden
des Landes und begründet eine Behandlungspflicht des Parlaments bzw. der
Verwaltungsbehörde mit dem Anliegen.“ (Beschluss HVG Wiesbaden (2019), 6 K 1016/15.WI, RZ
45)  Als angemessene Zeit ist nach VwGO § 75 3 Monate anzusehen.

Anbei signierte dokumentenechte PDF-Datei:

Beschwerde an die Kommunalaufsicht wegen Nichtbescheidung der

Stadtverordnetenversammlung Bad Camberg über die Petition „Rettet die

Linde vor dem Bahnhof Bad Camberg!“ vom 27.01.2020 nebst neun Anlagen.

Ich bitte um Prüfung dieser Kommunalaufsichtsbeschwerde, sowohl in Ihrer Funktion (1.) als

Rechtsaufsicht und auch (2.) als Fachaufsicht.

Die 26. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung Bad Camberg findet am 27. Februar 2020
statt.

Bitte sind Sie so freundlich und bestätigen mir den Eingang der Beschwerde.

Ergänzend bitte ich Sie vorsorglich die Stadtverordnetenversammlung, die Stadtverwaltung, den



Magistrat sowie das Stadtbauamt der Stadt Bad Camberg darüber zu informieren, dass diese
während des laufenden Verfahrens keine Maßnahmen einleiten dürfen, die Bahnhofslinde
gefährdet (Konket: Bahnhofslinde darf nicht gefällt werden) bevor
Kommunalaufsichtsbesschwerde wegen NICHTBECHEIDUNG der Petition abschließend
berarbeitet wurde. In persönlichen Gesprächen im Oktober 2019 mit verschiedenen
Stadtpolitikern wurde meine Aussage von der Existenz diese gesetzlichen Regelung bezweifelt.
Daher bitte ich sie dringend sicherzustellen, dass die Stadt Bad Camberg keine Fakten schafft
und von der gesetzlichen Regelung, der aufschiebende Wirkung durch die Einreichung der
Petition "Rettet die Linde vor dem Bahnhof Bad Camberg!" von ihrer Seite als übergeordnete
Kreisverwaltung Limburg-Weilburg in Kenntnis gesetzt werden.

Kontaktdaten Stadt Bad Camberg

Heinz Schaus, Vorsteher der Stadtverordtentenversammlung => eMail -> ahsbc@t-online.de1. 

Herr Jens-Peter Vogel, Bürgermeister der Stadt Bad Camberg => eMail -> jens-peter.vogel@bad-

camberg.de und buergermeister@bad-camberg.de

2. 

Magistrat der Stadt Bad Camberg => eMail -> magistrat@bad-camberg.de3. 

Stadtbauamt der Stadt Bad Camberg => eMail -> stadtbauamt@bad-camberg.de4. 

Im Voraus herzlichen Dank für Ihre Mühe!

Mit freundlichen Grüßen

Fabiola Sommerhage

Petentin der Petition „Rettet die Linde vor dem Bahnhof Bad Camberg!“

https://www.openpetition.de/petition/online/rettet-die-linde-vor-dem-bahnhof-bad-camberg
--

Fabiola Sommerhage

Schulstraße 67

65520 Bad Camberg

Festnetz 06434/5318

Mailto: Fabiola@Sommerhage.de

---------------------------------------------------------------------------------

Diese E-Mail könnte vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen enth

Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten h

informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese E-Mail. Vielen

Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weite

Anhänge:

EMailverkehr-Bi�e um Vorlage Stellungnahme des Hess. Städtebundes.pdf 177 KB






















